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Karte 5  - durchgeführte 
                Maßnahmen -

FFH 1629-391 "Strandseen der Howachter Bucht"
EGV 1530-491 "Östliche Kieler Bucht"
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  NATURA 2000

Maßstab: Stand:

kartogr./GIS:fachlich:Kartengrundlage:

Legende

!
!

!
!

! ! ! ! ! ! ! !

!
!

!
!

!!!!!!!!

Geltungsbereich des Managementplans
FFH-Gebiet
EGV-Gebiet

6.1. Durchgeführte Maßnahmen
Extensive Beweidung ohne Düngemittel- und
Pestiziteinsatz

â â â â
â â â â Beweidung ohne Düngemittel- und Pestiziteinsatz

Grünlandnutzung ohne Pestiziteinsatz
Sukzession
Mahd (2 - 3 jährig)
Einmaliger Mähraupeneinsatz
Anlage von Amphibiengewässer

G G Bekämpfung der Kartoffelrose
!(E Entfernungvon Gräben und Drainagen
!(FD Verbot fischereiliche Nutzung
!¡ Angelzone (470m davon 230m im NSG "Kleiner

Binnensee und angrenzende Salzwiesen"
!¡D Angelverbotszone
£D Befahrensverbot / Badeverbot

E E E
Betretungs- und Badeverbot vom 1.4. bis 30.9. eines
jeden Jahres
Übergang zum Strand

! ! ! Bohlenweg auf dem Strandwall
Rad- und Fußweg
Reit-, Rad- und Fußweg
Deichverteidigungsweg (für Öffentlichkeit gesperrt)

IA Parkplatz
!̂ Infohütte NABU
![ Beobachtungspunkt
)ÔB BIS-Infotafel / Objekttafel
I* WC

Teilgebiet "Großer und Kleiner Binnensee"

1. im NSG "Kleiner Binnensee und angrenzende Salzwiesen":
- Sperrung des oberen Strandabschnitts parallel zum Strandwall
- Verbot der Wasservogeljagd
- Verbot der Niederwildjagd ab dem 1.8. eines jeden Jahres
  (Ausnahme Rehwild ab dem 1.7.)
- Zaun- und Wegeunterhaltung
- Mahd des Landesschutzdeiches und des Deichverteidigungsweges
- Wiederansiedlung von Apium repens auf Flächen der Stiftung
  Naturschutz im Bereich der oberen Salzwiese
2. im NSG "Kronswarder und südöstlicher Teil des Großen Binnensees":
- Verbot der jagdlichen Nutzung
3. Regionaldeiche:
a) Deich parallel zur Küste: Mahd, früher Schafbeweidung
b) südlicher Deich (Schenkeldeich): Mahd, früher Rinderbeweidung
    Flächenkauf durch Stiftung Naturschutz

Nicht dargestellte Maßnahmen:


